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Ausgegeben am
7. Dezember 2006

Jahrgang 2006
107. Stück

Der Landtag von Niederösterreich hat am 5. Oktober
2006 beschlossen:

Änderung des NÖ Tierschutzgesetzes 1985

Das NÖ Tierschutzgesetz 1985, LGBl. 4610, wird wie folgt
geändert:

1. Im § 10 wird in der Überschrift das Wort “von” durch
das Wort “der” ersetzt und entfällt die Wortfolge “und
Bundesgendarmerie”.
Weiters entfällt im Text die Wortfolge “Bundespolizei-
direktionen und die” und wird das Wort “Bundesgen-
darmerie” durch das Wort “Bundespolizei” ersetzt.

2. Im§11entfällt dieWortfolge “undBundesgendarmerie”.

3. Im§12entfällt dieWortfolge “undBundesgendarmerie”.

Der Präsident:
F r e i b a u e r

Der Landeshauptmann:
P r ö l l

Die Landeshauptmann-
Stellvertreterin:

Onodi
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§ 1
ZIEL UND GELTUNGSBEREICH

(1) Ziel dieses Gesetzes ist es, zu verhindern, daß Tieren
durch Handlungen oder Unterlassungen ungerechtfer-
tigt Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt wer-
den.

(2) Bundesgesetzliche Regelungen werden durch dieses
Gesetz nicht berührt.

§ 1a
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

(1) Haustiere im Sinne dieses Gesetzes sind Rinder,
Schafe, Ziegen, Schweine, Pferde, Esel, Maultiere,
Maulesel, Nutzfische, Bienen und die folgenden Geflü-
gelarten: Hühner, Truthühner, Perlhühner, Wachteln,
Gänse, Enten und Tauben, weiters Kaninchen, soweit
sie nicht unter Abs. 2 fallen.

(2) Heimtiere im Sinne dieses Gesetzes sind jene Tiere,
die ihrer Art nach geeignet sind, im Wohnbereich ge-
halten zu werden, wie Hunde, Katzen, Kaninchen,
Meerschweinchen, Goldhamster, andere Kleinnager,
Papageien, Kanarienvögel, Wellensittiche und in ihrer
Haltungsfähigkeit vergleichbare Vögel, Schildkröten
sowie Zierfische.

(3) Wildtiere im Sinne dieses Gesetzes sind alle Tiere, die
nicht unter Abs. 1 oder 2 fallen.

§ 2
TIERQUÄLEREI

(1) NiemanddarfeinemTierungerechtfertigtSchmerzen,
Leiden oder Schäden zufügen.

(2) Besonders darf niemand

1. ein Tier mutwillig töten, 1
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2. ein Tier so halten (unterbringen, füttern oder pfle-
gen), daß ihm dadurch Schmerzen, Leiden oder
Schäden zugefügt werden,

3. ein Tier zu Arbeitsleistungen heranziehen, die
seine Kräfte übersteigen oder die ihm Schmerzen,
Leiden oder Schäden zufügen,

4. ein Tier zur Ausbildung, Werbung, Schaustellung,
zu Filmaufnahmen oder sportlicher Betätigung
heranziehen, wenn ihm dadurch Schmerzen, Lei-
den oder Schäden zugefügt werden,

5. ein Tier, das zum Leben in der Freiheit offenbar
unfähig ist, aussetzen, um sich seiner zu entledi-
gen,

6. ein Tier, für das das Weiterleben offenbar eine
Qual bedeuten würde, zu einem anderen Zweck
als dem der schmerzfreien und fachkundigen Tö-
tung veräußern,

7. aneinemTierohneBetäubungeinenschmerzhaf-
ten Eingriff vornehmen,

8. an einem Tier zu Versuchszwecken einen Eingriff
vornehmen, wenn diesem dadurch Schmerzen,
LeidenoderSchädenzugefügtwerdenundessich
nicht um einen nach dem Tierversuchsgesetz,
BGBl.Nr. 184/1974, erlaubten Eingriff handelt,

9. an einem Tier einen anderen Eingriff vornehmen,
der nicht der Gesundung des Tieres dient, wie
Durchtrennen der Stimmbänder bei Hunden und
Entfernen der Krallen bei Katzen,

10. ein Tier auf ein anderes Tier hetzen oder es an
einem anderen Tier auf Schärfe abrichten oder
prüfen,

11. einem Tier unter Zwang Futter verabreichen, wenn
dies nicht aus gesundheitlichen Gründen notwen-
dig ist,

12. einTier imgeschlossenen Kofferraumeines Kraft-
fahrzeuges befördern oder im abgestellten ge-1
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schlossenen Kraftfahrzeug zurücklassen, wenn
abzusehen ist, daß dem Tier dadurch Schmerzen,
Leiden oder Schäden zugefügt werden,

13. ein nicht jagdbares Tier mit Fallen oder Schlingen
fangen, die dem Tier Schmerzen, Leiden oder
Schäden zufügen.

§ 3
AUSNAHMEN

Keine Tierquälerei sind

o Handlungen, die bei weidgerechter Ausübung der Jagd
und Fischerei herkömmlich sind,

o Handlungen, die zur Vertilgung schädlicher Tiere oder zur
Bekämpfung von Seuchen notwendig sind,

o Eingriffe und Maßnahmen, die ein Tierarzt aus gesund-
heitlichen Gründen für notwendig ansieht,

o Eingriffe und Maßnahmen, die ein Tierarzt zur Erhaltung
von Rassenmerkmalen schmerzfrei durchführt,

o die fachkundige Kastration oder Sterilisation von Tieren.

1a
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§ 4
SORGEPFLICHT

(1) WereinTierbesitztoder inVerwahrung hat,mußdafür
sorgen, daß die Haltung den Zielen dieses Gesetzes
entspricht.

(2) Wenn ein Tier einer nicht eigenberechtigten Person,
zum Beispiel einem Kind, gehört, ist deren gesetz-
licher Vertreter für die Tierhaltung verantwortlich.

(3) Ist jemand nicht in der Lage, für Tiere selbst zu sorgen,
so muß er vorsorgen, daß die ordnungsgemäße
Haltung durch eine Person oder Vereinigung gewähr-
leistet wird. Ist dies nicht möglich, so muß er für eine
schmerzfreie und fachgerechte Tötung sorgen.

(4) In Tierhandlungen ist der Verkauf von Tieren an
Personen unter 14 Jahren verboten.

§ 5
TIERHEIME

(1) Wer eine größere Anzahl von Tieren,

o die ihm von jemandem anvertraut werden, der
selbst nicht in der Lage ist, für sie zu sorgen,

o die ihm von der Behörde, die sie beschlagnahmt
oder für verfallen erklärt hat, übergeben werden
(§ 13 Abs. 6),

o die verlassen oder ausgesetzt werden, oder

o die zu einem Leben in Freiheit offenbar unfähig
sind,

in Pflege nehmen will, muß dies der Bezirksverwal-
tungsbehörde schriftlich anzeigen.

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat ein Gutachten
des Amtstierarztes darüber einzuholen, ob die Tiere
den Zielen dieses Gesetzes entsprechend gehalten
werden können. Ist dies nicht der Fall, hat sie die
Führung des Tierheimes mit Bescheid zu untersagen. 2
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§ 5a
ZOOS

(1) Ein Zoo im Sinn der folgenden Bestimmungen ist eine
dauerhafte Einrichtung, in der lebende Exemplare von
Wildtieren zwecks Zurschaustellung während eines
Zeitraumes von mindestens sieben Tagen im Jahr
gehalten werden. Nicht als Zoo gelten folgende
Einrichtungen:

1. Tierhaltungen,dienachdemNÖJagdgesetz1974,
LGBl. 6500, bewilligungs- oder anzeigepflichtig
sind;

2. Tierhandlungen, die entsprechend der Gewerbe-
ordnung 1994 betrieben werden;

3. Zirkusse;

4. Tierheime gemäß § 5;

5. Einrichtungen, in denen nicht mehr als zehn
Wildtiere und auch keine Wildtiere gefährdeter
Arten dauernd gehalten werden; als gefährdete
Arten gelten die in den Anhängen A bis D der
Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom
9. Dezember 1996 über den Schutz von Exempla-
ren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch
Überwachung des Handels, ABl. L 61 vom
3.3.1997, S. 1, in der Fassung Verordnung (EG)
Nr. 1579/2001 der Kommission, ABl. L 209 vom
2.8. 2001, aufgeführten Arten von Wildtieren.

(2) Der Betrieb eines Zoos und wesentliche Änderungen
eines Zoos bedürfen der Bewilligung der Bezirksver-
waltungsbehörde. Die Bewilligung ist auf Antrag des
Betreibers zu erteilen, wenn

1. die Tiere unter Bedingungen gehalten werden, mit
denen den biologischen und den Erhaltungsbe-
dürfnissen der jeweiligen Art Rechnung getragen
wird, wozu insbesondere eine artgerechte Ausge-
staltung der Gehege gehört und mit einem gut
durchdachten Programm der tiermedizinischen2
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Vorbeugung und Behandlung sowie der Ernäh-
rung dafür gesorgt wird, daß, die Tierhaltung stets
hohen Anforderungen genügt;

2. durch die Tierhaltung keine unzumutbare Belästi-
gung zu erwarten, die sichere Verwahrung ge-
währleistet und das Eindringen von Schädlingen
und Ungeziefer von außen verhindert ist;

3. die als Leiter vorgesehene Person zuverlässig ist
und ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen
auf dem Gebiet der Zoo- und Wildtierhaltung
aufweist;

4. ausreichend qualifiziertesPersonal fürdieBetreu-
ung der Tiere zur Verfügung steht.

(3) Die Bewilligung ist unter den im Interesse des
Tierschutzes, der Sicherheit und Gesundheit von
Menschen und Tieren erforderlichen Auflagen,
Bedingungen oder Befristungen zu erteilen.

(4) Die Betreiber von Zoos haben sich wahlweise zu
beteiligen

1. an Forschungsaktivitäten, die zur Erhaltung der
Arten beitragen,

2. an der Ausbildung in erhaltungsspezifischen
Kenntnissen und Fertigkeiten,

3. am Austausch von Informationen über die Artener-
haltung oder

4. an der Aufzucht in Gefangenschaft, der Bestands-
erneuerung oder der Wiedereinbürgerung von
Arten in ihrem natürlichen Lebensraum.

(5) Die Betreiber von Zoos haben die Aufklärung und das
Bewußtsein der Öffentlichkeit in Bezug auf den Erhalt
der biologischen Vielfalt, insbesondere durch
Informationen über die zur Schau gestellten Arten
und ihre natürlichen Lebensräume, zu fördern.

(6) DieBetreibervonZooshaben ineinerdenverzeichne-
ten Arten jeweils angemessenen Form ein Register
überdieSammlungdesZooszu führenundauf jeweils
neuestem Stand zu halten. 2a
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(7) Zoos unterliegen der Aufsicht der Bezirksverwaltungs-
behörde; sie sind in regelmäßigen Abständen,
längstens aber alle zwei Jahre, zu überprüfen. Den
Organen der Behörde sind – soweit dies zur Kontrolle
der Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes,
der erlassenen Bescheide und Verordnungen erfor-
derlich ist – Zutritt zu allen Einrichtungen zu gestatten
und alle zur Kontrolle erforderlichen Auskünfte zu
erteilen sowie die Aufzeichnungen vorzulegen.

(8) Auf Grund von gemeldeten Änderungen oder festge-
stellten Mißständen dürfen nachträglich von Amts
wegen oder auf Antrag des Leiters zusätzliche geeig-
nete Auflagen oder die Schließung für die Öffentlichkeit
vorgeschrieben werden. Eine Änderung des Bewilli-
gungsbescheides ist zulässig, wenn dadurch – wie
etwa durch die Reduzierung des Tierbestandes oder
Beschränkung nach einzelnen Tierarten – den
praktischen Erfordernissen Rechnung getragen
werden kann und aufgetretene Mißstände in Hinkunft
vermieden werden können.

(9) Bei schwerwiegenden Mißständen oder wiederholten
sonstigen Mißständen hat die Bezirksverwaltungs-
behörde die Bewilligung zu entziehen. Als schwerwie-
gende Mißstände gelten jedenfalls

o Mißstände, deren Vorliegen den Weiterbetrieb
eines Zoos auch im eingeschränkten Umfang
ausschließen würde, wie die Verhängung des
Verbotes der Tierhaltung und des Umganges mit
Tieren gemäß § 9 gegenüber dem Leiter,

o die mangelnde Eignung der Anlage für die Haltung
der zur Schau gestellten Tiere oder

o eine Verletzung der Verpflichtung nach Abs. 4
durch einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren.

(10) Bei einem Entzug der Bewilligung ist der Betreiber
verpflichtet, die im Zeitpunkt des Wirksamkeitsbe-
ginnes des Entzuges gehaltenen Tiere an nach den
Bestimmungen dieses Gesetzes befugte Halter zu
übergeben. Bis zur tatsächlichen Übergabe sind die2a
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Tiere vom Betreiber weiter zu betreuen, wenn nicht die
Gründe für die Anwendung von Zwangsmitteln (§ 12)
vorliegen.

(11) Stellt die Bezirksverwaltungsbehörde fest, dass ein
Zoo ohne Bewilligung oder abweichend von der
Bewilligung betrieben oder wesentlich geändert wird,
so hat sie dem Betreiber mit Bescheid aufzutragen,
denZoounverzüglichzuschließenoder innerhalbeiner
angemessen festzusetzenden Frist dieBewilligungzu
beantragen. Die Möglichkeit, nachträglich die Bewilli-
gung zu beantragen, darf nicht eingeräumt werden,
wenn die Anlage für die Haltung der Tiere ungeeignet
oder die sichere Verwahrung nicht gegeben ist. Im
Falle der Schließung oder der Nichterteilung der
Bewilligung gilt Abs. 10 in gleicher Weise.

§ 6
HUNDEHALTUNG

(1) Hunden muß ihrem Bewegungsbedürfnis entspre-
chend Gelegenheit zum Auslauf gegeben werden.

(2) Für Hunde, die im Freien gehalten werden, muß ein
angemessen großer Schutzraum (Hütte) bereitgestellt
werden. Die Hütte muß
o das Tier gegen Witterungseinflüsse und Feuchtig-

keit schützen,
o aus wärmedämmendem Material hergestellt sein,
o eine für den Hund geeignete Auflage (Matte) auf-

weisen und
o trocken und sauber gehalten werden.

(3) EinZwinger imFreien mußohne Hütte für einen mittel-
großen Hund mindestens 10 m2 groß sein. Für jeden
weiteren in einem Zwinger gehaltenen Hund (ausge-
nommen Welpen beim Muttertier) ist eine zusätzliche
Grundfläche von mindestens 3 m2 vorzusehen.

(4) Werden Hunde angebunden gehalten, muß ein
Halsband oder ein Brustgeschirr verwendet werden, 2b
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das den Tieren keine Schmerzen bereitet (z.B. kein
Würge- oder Stachelhalsband).Die Kette muß an einer
mindestens 5 m langen Laufvorrichtung angebracht
sein und dem Hund einen seitlichen Bewegungsraum
von mindestens 2,5 m bieten. Der Hund darf nicht
daran gehindert sein, seine Hütte aufzusuchen. Der
Bewegungsbereich des Hundes darf jedoch durch
keine anderen Gegenstände eingeschränkt sein, die
ihnbehindernodergefährdenkönnten.Dieverwendete
Kette muß mit drehbaren Wirbeln versehen sein, damit
sie sich nicht verkürzen kann. Das Gewicht der Kette
muß der Größe des Hundes angemessen sein.

(5) Ketten- und Zwingerhunden muß bei hohen Außen-
temperaturen außerhalb der Hütte ein schattiger Platz
bereitgestellt werden.

§ 6a
ZUCHT UND AUSBILDUNG VON HUNDEN

Die Zucht oder Ausbildung von Hunden zum ausschließ-
lichen oder überwiegenden Zweck der Steigerung einer
erhöhten Aggressivität wie auch das Inverkehrbringen
solcher Hunde ist verboten.

2b
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§ 7
HALTUNG VON WILDTIEREN

(1) DasHaltenvonWildtieren,welchebesondereAnsprü-
che an Haltung und Pflege stellen, ist aus Gründen
des Tierschutzes verboten.

(2) Die Landesregierung hat durch Verordnung jene
Wildtierarten zu bezeichnen, welche besondere
Ansprüche an Haltung und Pflege stellen.

(3) Das Verbot nach Abs. 1 gilt nicht für

1. Universitäten und andere wissenschaftliche
Einrichtungen,

2. Zoos,

3. nachderGewerbeordnung1994,BGBl.Nr.194/1994,
befugte Tierhändler bei der Ausübung ihres
Gewerbes,

4. Tierheime,

5. Erzeuger von Arzneimitteln, sofern die Tiere zur
Gewinnung von Arzneimitteln gehalten werden,

6. Inhaber von Bewilligungen nach § 5 des
NÖ Veranstaltungsgesetzes, LGBl. 7070,

7. Inhaber von Bewilligungen zur Tierhaltung nach
dem NÖ Jagdgesetz 1974, LGBl. 6500, und

8. Personen, welchen eine Bewilligung gemäß
Abs. 4 erteilt wurde.

(4) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat auf Antrag die
Haltung von Wildtieren im Sinne des Abs. 2, soweit
nicht Haltungsverbote nach diesem Gesetz bestehen,
zu bewilligen, wenn gewährleistet ist, daß die Haltung
den Zielsetzungen dieses Gesetzes entspricht und
sonstigeöffentlicheInteressennichtentgegenstehen.

(5) Bewilligungen nach Abs. 4 können erforderlichenfalls
befristet und unter Auflagen und Bedingungen erteilt
werden. Sie sind zu widerrufen, wenn nachträgliche
Gründe eintreten, die der Erteilung der Bewilligung 3
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entgegengestanden wären oder wenn eine Auflage
wiederholt oder längereZeit hindurchnichteingehalten
wird.

§ 7a
HALTUNG VON GEFÄHRLICHEN

WILDTIEREN

(1) DasHaltenvongefährlichenWildtieren istausGründen
der Sicherheit verboten.

(2) Die Landesregierung hat durch Verordnung zu
bestimmen, welche Wildtiere wegen der von ihnen
ausgehenden Gefahren für die körperliche Sicherheit
von Menschen als gefährlich anzusehen sind.

(3) Das Verbot nach Abs. 1 gilt nicht für die im § 7 Abs. 3
Z. 1 bis 6 genannten Personen und Einrichtungen.

(4) Wenn ein befugter Tierhändler oder ein Betreiber
eines Tierheimes ein Tier im Sinne des Abs. 2 weiter-
gibt oder nach Niederösterreich einbringt, so hat er
dies der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde
unterAngabedeskünftigenVerwahrungsortesbinnen
zwei Wochen zu melden.

(5) Wenn von anderen als den in einer Verordnung
gemäß Abs. 2 genannten Tieren oder von Tieren, die
in einem Zoo (§ 7 Abs. 3 Z. 2) oder von einem Inhaber
einer Bewilligung nach dem Veranstaltungsgesetz
(§ 7 Abs. 3 Z. 6) gehalten werden, eine Gefahr für
Menschen ausgeht, so kann die Behörde zur Beseiti-
gung dieser Gefahr die erforderlichen Aufträge erteilen.
Kann dieser Gefahr in anderer Weise nicht wirkungs-
voll begegnet werden, ist die Abnahme und sichere
Verwahrung des Tieres auf Kosten und Gefahr des
Eigentümers oder nötigenfalls die Tötung gegen Ersatz
der Kosten zu verfügen. Bei Wegfall der Vorausset-
zungen sind angeordnete Maßnahmen aufzuheben
oder das abgenommene Tier zurückzustellen.3
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§ 8
VERORDNUNGEN

Die Landesregierung hat nach Maßgabe der Erkenntnisse
des Tierschutzes, wobei auf die Richtlinien der EU, die
Empfehlungen des Europarates, die Erkenntnisse der Wis-
senschaft, insbesondere der Verhaltensforschung, und das
Ziel dieses Gesetzes (§ 1 Abs. 1) Bedacht zu nehmen ist,
folgende Verordnungen zu erlassen:

1. Verordnung über das Schlachten und Töten von Tie-
ren, die bestimmte Schlachtmethoden verbietet, zu-
läßt oder vorschreibt sowie Bestimmungen über die
Behandlung der Tiere unmittelbar vor und bei der
Schlachtung enthält,

2. Verordnung über den Schutz von Tieren in landwirt-
schaftlichen Tierhaltungen, die insbesondere Min-
destanforderungenbezüglichBewegungsmöglichkeit,
Sozialkontakte, Bodenbeschaffenheit, Stallklima und
Betreuungsintensität vorsieht,

3. Verordnung über die Haltung von Pelztieren, die nä-
here Vorschriften zur Bewilligung gemäß § 7 Abs. 4
bezüglich Nahrung, Pflege, Unterbringung und Bewe-
gungsmöglichkeit für Pelztiere vorsieht,

4. Verordnung über die Haltung bestimmter Wildtierarten
zum Schutz des Lebens und des Wohlbefindens die-
ser Tiere, insbesondere über Mindestabmessungen,
Beschaffenheit, Belichtung und Belüftung der Tier-
unterkünfte, erforderlichenfalls über bestimmte Hal-
tungsformen oder überhaupt über das Verbot der Hal-
tung bestimmter Tierarten.

§ 9
VERBOT DER TIERHALTUNG UND DES

UMGANGES MIT TIEREN

(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann Personen, die
wegen wiederholter oder besonders schwerwiegender
Verstöße gegen dieses Gesetz, das Tierschutzgesetz
eines anderen Bundeslandes oder gegen § 222 des 3a
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Strafgesetzbuches bestraft wurden, das Halten von
Tieren und den Umgang mitTieren verbieten,wenn zu
befürchten ist, daß der Täter weiterhin Tiere quälen
wird. Die Dauer und der Umfang des Verbotes sind
nach den Erfordernissen des Tierschutzes festzuset-
zen.

(2) Ein Verbot im Sinne des Abs. 1 ist auch dann auszu-
sprechen, wenn der Täterwegen mangelnder Zurech-
nungsfähigkeit, wegen Strafunmündigkeit oder wegen
verzögerter Reife zur Zeit der Tat nicht zu bestrafen
war.

3a
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(3) Die Gerichte haben die nach dem Wohnsitz des
Täters örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehör-
den von rechtskräftigen Verurteilungen wegen des Ver-
gehens gemäß § 222 des Strafgesetzbuches in
Kenntnis zu setzen.

§ 10
MITWIRKUNG DER BUNDESPOLIZEI

Die Organe der Bundespolizei haben an der Vollziehung
dieses Gesetzes mit Ausnahme der §§ 5a und 6a mitzuwir-
ken durch

o Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwal-
tungsübertretungen,

o Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung
von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind,

o Anwendung von Zwangsmitteln, die in diesem Gesetz
vorgesehen sind (§§ 11 und 12).

§ 11
BETRETEN VON LIEGENSCHAFTEN

UND TRANSPORTMITTELN

Den Organen der mit der Vollziehung dieses Gesetzes
betrauten Behörden, den Organen der Bundespolizei
(§ 10) sowie den einer mündlichen Verhandlung zugezo-
genen Zeugen und Sachverständigen ist im notwendigen
Umfang der Zutritt zu Liegenschaften und Transportmitteln
zu gewähren, wenn der Verdacht besteht, dass eine Über-
tretung dieses Gesetzes erfolgt ist.

§ 12
ANWENDUNG VON ZWANGSMITTELN

Die Organe der mit der Vollziehung dieses Gesetzes
betrauten Behörden und die Organe der Bundespolizei
(§ 10) sind berechtigt, wahrgenommene Übertretungen
dieses Gesetzes durch unmittelbare behördliche Befehls-
und Zwangsgewalt zu beenden. 4
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§ 13
STRAFBESTIMMUNGEN

(1) Wer entgegen den Bestimmungen des § 2 oder einer
aufgrund des § 8 erlassenen Verordnung handelt,
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von
€ 35,– bis € 3.650,– oder mit Arrest bis zu 3 Monaten
zu bestrafen.

(2) Wer entgegen den Bestimmungen

o des § 4 Abs. 3 und 4 handelt,

o des § 5 ein Tierheim führt,

o des § 5a einen Zoo ohne oder abweichend von
der Bewilligung betreibt oder wesentlich ändert
oder wer als Betreiber des Zoos den Verpflichtungen
nach § 5a Abs. 4 bis 6 und 10 nicht nachkommt
sowie wer entgegen der Verpflichtung des § 5a
Abs. 7 den Zutritt nicht gestattet, die erforderlichen
Auskünfte nicht erteilt oder Aufzeichnungen nicht
vorlegt,

o des § 6a einen Hund züchtet, ausbildet oder inver-
kehrbringt,

o der §§ 6, 7 oder 9 Tiere hält oder mit ihnen
Umgang hat,

o des § 11 das Betreten einer Liegenschaft oder
eines Transportmittels verhindert,

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von
€ 35,– bis € 3.650,– zu bestrafen; im Falle einer Über-
tretung des § 6a mit einer Geldstrafe von € 35,– bis
€ 7.000,–.

(3) Die Bestrafung ist jedoch nur zulässig, wenn nicht
eine gerichtliche Bestrafung rechtskräftig erfolgt ist.

(4) Der Versuch ist strafbar.

(5) Wenn zu erwarten ist, daß der Täter sein strafbares
Verhalten fortsetzen oder wiederholen werde, sind
die betroffenen Tiere und/oder Gegenstände, mit
denendieTatbegangenwurde, für verfallenzuerklären.4

4
6
1
0
–
4



(5a) Hunde, auf die sich das strafbare Verhalten bezogen
hat, können bei Übertretungen in den Fällen des § 6a
für verfallen erklärt werden. Allenfalls dadurch anfal-
lende Kosten sind dem Täter vorzuschreiben.

(6) Für verfallen erklärte Tiere sind in Freiheit zu setzen
oder an geeignete Personen oder Vereinigungen zu
übergeben.Wenndiesnichtmöglich istoderwenndas
Weiterleben fürdasTiereineQualbedeutenwürde, ist
es schmerzlos zu töten. Die Kosten der Tötung sind
dem Täter vorzuschreiben.

§ 13a
UMGESETZTE EU-RECHTSAKTE

Durch dieses Gesetz wird folgende Richtlinie der Europäi-
schen Gemeinschaften umgesetzt:
Richtlinie 1999/22/EG des Rates vom 29. März 1999 über
die Haltung von Wildtieren in Zoos, ABl.Nr. L 94/24 vom
9. April 1999.

§ 14
INKRAFTTRETEN

(1) DiesesGesetz tritt 3MonatenachseinerKundmachung
in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt das NÖ Tierschutzgesetz 1974 außer
Kraft.

§ 14a
ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

EinZoo,derzumZeitpunktderEinführungderBewilligungs-
pflicht gemäß § 5a bereits betrieben wurde, hat bis
längstens 1. April 2003 eine Bewilligung gemäß § 5a Abs. 2
zu erwirken. 5

4
6
1
0
–
3





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Europe Prepress Defaults)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /EstrangeloEdessa
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Haettenschweiler
    /Impact
    /Latha
    /LucidaConsole
    /LucidaSansUnicode
    /Mangal
    /MicrosoftSansSerif
    /MonotypeCorsiva
    /MSOutlook
    /NewBrunswickBold
    /NewBrunswickBoldItalic
    /NewBrunswickItalic
    /NewBrunswickPlain
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /SimSun
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRoman-Condensed
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /FRA <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


